
A. Lehrteil
Dietger Wille

I. Warum Haushaltsrecht so schwer verstanden wird

a) Verwirrung um Begriffe. Kämmerer sagen gerne Sätze wie: „Die Stadt muss

sparen.“ Kommunalpolitiker sagen gerne Sätze wie: „Wir dürfen die Stadt

nicht kaputt sparen.“ Andere rufen gerne dazu auf, nicht auf Kosten der sozial

Benachteiligten, Kinder, Sportler, Künstler, Zukunft oder eines sonst gerade

populären Themas zu sparen. Verwaltungsmitarbeiter weisen gerne darauf hin,

dass man bei Pflichtaufgaben oder dem Personal nicht sparen dürfe. In der

Kassenstatistik wird nach dem Bestand an Spareinlagen gefragt.

Alle verwenden den Begriff „Sparen“, meinen aber jeweils etwas völlig anderes.

Woran liegt das?

Die Materie, über die gesprochen wird, ist abstrakt. Manche Begriffe haben

Mehrfachbedeutungen oder die Auslegungen sind interessengetrieben. Der Be-

griff „Sparen“ ist ein Beispiel hierfür.

Es kann beim Sparen z. B. darum gehen, von 10 Euro, die man hat, 5 Euro

zurückzulegen: die klassische Sparbuchvariante; oder darum, von 10 Euro, die

man ausgeben möchte, nur 8 Euro auszugeben: das ist die Variante eines erziel-

ten Preisnachlasses, mit der man bei Ehepartnern gerne die Notwendigkeit ei-

ner eigentlich nicht dringenden Beschaffung rechtfertigt, schließlich hat man ja

2 EUR gespart. Der bei Spardebatten zu öffentlichen Haushalten am häufigsten

begegnende Sparbegriff versteht unter Sparen, dass man von 10 Euro, die man

ausgeben möchte, aber nicht hat, nur 3 Euro nicht ausgeben will. Das bedeutet,

nach erfolgreichem Sparen fehlen im öffentlichen Haushalt 7 Euro. Das finden

dann alle gemeinsam schwierig. Die nötige Begriffsklärung findet aber nicht

statt, so dass die Schwierigkeit dem Haushaltsrecht zugeschoben wird.

b) Fremdes Geld und fremde Lebenssachverhalte. Es geht im Haushaltsrecht

in der Regel nicht um das eigene Geld. Die Beträge sind oft unvorstellbar groß.

Die Sachverhalte sind vielen Menschen unbekannt, da sie sich auf sehr spezi-

elle Verwaltungsbereiche beziehen. Die meisten Menschen können mit dem

Satz: „In Teilhaushalt 10 – Soziales und Jugend fallen im nächsten Jahr

3.495.000 Euro mehr Aufwendungen an.“ nichts anfangen. Um die finanzielle

Seite des Planes verstehen zu können, ist zusätzlich ein Grundverständnis des

finanzierten Bereiches erforderlich. Dies ist häufig gerade nicht der Fall. Nur

wenige unterziehen sich der Mühe, näher in diese unbekannten Welten einzu-

dringen, da häufig keine persönlichen Berührungspunkte gegeben sind. Es ist

ungefähr so, als wenn Oma die Wunschliste des Enkels zum Geburtstag vorge-

legt bekommt und diese zur besseren Erläuterung diverse technische Beschrei-

bungen für den neu begehrten Computer enthält. Die meisten Omas haben

keinen Computer und interessieren sich nicht für die Bedeutung von Taktraten

eines Prozessors, der Art der Speicherchips oder gar eines eingebauten W-

LAN-Standards.
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Wer Haushaltsrecht verstehen will, muss sich also auch mit den zu Grunde

liegenden Sachverhalten beschäftigen, um die Aussagen der Planungen verste-

hen zu können.

c) Wer ist Rostock? Auch ohne Jurastudium verstehen viele die rechtliche Kon-

struktion eines Kaufvertrages. Der Käufer bekommt die Ware und der Verkäu-

fer bekommt das Geld. Wenn die Ware schlecht ist, dann hat der Käufer An-

spruch auf Minderung oder Rücktritt. Ähnlich im Strafrecht. Wer ein Verbot

übertritt, bekommt eine Strafe. Wirklich gut zu verstehen.

Aber was genau bedeutet es, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde der Hanse- und

Universitätsstadt Rostock aufgibt, ein neues Haushaltssicherungskonzept zu

erarbeiten, um die geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen? Die Per-

sonen, die Rechte und Pflichten im Haushaltsrecht haben, sind vorwiegend

juristische Personen öffentlichen Rechts. Was bitte ist aber eine juristische Per-

son öffentlichen Rechts? Heinz und Jutta kenne ich, aber wer bitteschön ist

Rostock? Rostock ist doch gefühlt keine Person. Wir ordnen Rechte und Pflich-

ten aber Personen zu, bei denen wir uns vorstellen können, dass persönliche

Konsequenzen aus dem Handeln entstehen. Wenn Heinz zu schnell fährt, muss

er ein Bußgeld bezahlen. Wer trägt aber die Konsequenzen, wenn Rostock nicht

folgsam ist?

Juristische Personen werden zwar im rechtlichen Sinne wie eine Person behan-

delt, können aber nur durch natürliche Personen tätig werden. Diese können

gerade bei großen Körperschaften sehr zahlreich an den Handlungen beteiligt

sein. Damit verwischt automatisch unsere sonst recht klare Vorstellung des

Zusammenhangs zwischen Handlung und Konsequenz. Nicht ohne Grund

werden öffentliche Verwaltungen auch als Systeme „organisierter Unverant-

wortlichkeit“ bezeichnet.

Wer Haushaltsrecht verstehen will, muss sich also auch Klarheit über Verant-

wortungsträger und damit die Konsequenzenträger verschaffen.

d) Sinn suchen. Eltern versuchen ihre Kinder vor Schaden zu bewahren, indem

Ge- und Verbote aufgestellt werden. Ob die Kinder folgsam sind, hängt häufig

davon ab, ob der Sinn von Verboten verstanden oder akzeptiert wird. Das

Verbot, den heißen Herd anzufassen, wird deshalb auch besser verstanden und

akzeptiert als die Aufforderung, früh ins Bett zu gehen. Die Erklärung für das

frühe Zubettgehen muss sehr viel ausführlicher ausfallen, da es ja nicht wehtut,

spät ins Bett zu gehen.

Ähnliches begegnet uns auch im Gemeindehaushaltsrecht. Dass nach § 58

Abs. 3 KV Kassenverwalter nicht gleichzeitig zu den anordnungsbefugten Be-

diensteten oder den Bediensteten der Rechnungsprüfung gehören dürfen, wird

verstanden, da der Sinn des 4-Augen-Prinzps schnell einleuchtet.

Aber auch hinter komplizierten Regelungen, wie z. B. den Möglichkeiten der

Rücklagenentnahme nach § 18 GemHVO-Doppik ist ein Sinn zu finden. Dort

wird z. B. die Möglichkeit eröffnet, Zuschüsse des Landes zur Kapitalrücklage

erlaubnisfrei zum Fehlbetragsausgleich im Ergebnishaushalt zu entnehmen. Die-

ser Sinn leuchtet aber erst ein, wenn der Sinn des Eigenkapitals, der Bilanz und

der Regelungen zum Haushaltsausgleich verstanden wurde. Das bedeutet für

denjenigen, der in der Pflicht ist, die Vorschrift zu verwenden, dass vor den
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Detailfragen: „Wie buche ich das?“, „Wie berechne ich den maximal möglichen

Betrag?“, zu klären ist: „Welchem Zweck dient die Entnahmemöglichkeit?“.

Dies ist nicht immer leicht. Die Suche nach dem Sinn muss deshalb hier auch

sehr viel ausführlicher gestaltet werden. Gelingt es aber, fällt die Anwendung

der Vorschrift leichter und mit größerer Rechtssicherheit aus.

II. Auf dem Weg zu besserem Verständnis

Verstehen ist ein Prozess – ein Weg auf den man sich begeben muss. Um den

richtigen Weg zu finden, gibt es viele Möglichkeiten. Zuerst sind dabei die

Schlussfolgerungen aus den oben genannten Verständnishindernissen zu

nennen:

– Verwendeten Begriffen muss von allen Beteiligten die gleiche Bedeutung

beigemessen werden, da sonst Missverständnisse vorprogrammiert sind.

– Sachverhalte hinter den haushaltsrechtlichen Aussagen müssen möglichst

konkret und nachvollziehbar erklärt werden. Immer mit möglichst konkre-

ten Beispielen und Zahlen arbeiten und Abstraktionen vermeiden.

– Man stelle sich immer vor, wie die anstehenden Fragen beantwortet wür-

den, wenn es um das eigene Geld ginge.

– Zum Verständnis ist es erforderlich, Verantwortlichkeiten und Konsequen-

zen innerhalb der juristischen Personen öffentlichen Rechts für das Haus-

haltsrecht zu ergründen.

– Der Sinn der angewendeten Regelungen muss verstanden werden, um zu

richtigen Ergebnissen zu gelangen und die Entscheidungen auch sicher be-

gründen und vertreten zu können.

Es gibt keinen Grund, Furcht vor dem kommunalen Haushaltsrecht zu haben.

Der Sinn und das System der meisten Regelungen erschließen sich nach und

nach, genau wie die Vorstellung von der Landschaft sich auf einer Reise durch

unbekannte Länder nach und nach verändert.

III. Worum geht es im Gemeindehaushaltsrecht?

Jeder private Haushalt braucht eine ordnende Hand. Das gilt auch für Gemein-

den. Im Haushaltsrecht geht es wie im Privaten darum, die Grundlagen des

Zusammenlebens sicherzustellen. Begrifflich lassen sich viele Parallelen finden,

die manchmal auch das Verständnis erleichtern. Natürlich gibt es wenige Pri-

vathaushalte, die eine echte Planung machen. Jeder kennt aber auch Budgetdis-

kussionen aus dem Familienumfeld. Sei es die Taschengelderhöhung der Kin-

der, der Erneuerungsbedarf des abgenutzten Autos, die fällige Energierechnung,

der wöchentliche Einkauf von Lebensmitteln oder der Umstand, dass man das

Haus verlassen möchte und ein Familienmitglied trotz vollen Kleiderschrankes

nichts anzuziehen hat. In einem Haushalt müssen alle Interessen und Bedürf-

nisse der Familienmitglieder mit den vorhandenen Möglichkeiten und Pflichten

in Einklang gebracht werden.

Um nichts anderes geht es im Gemeindehaushalt. Alle Interessen und Bedürf-

nisse der Bürger der Gemeinde müssen in Einklang mit den Möglichkeiten und

Pflichten gebracht werden. Die Regeln, nach denen die Gemeinden organisiert
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sind, finden sich in der Kommunalverfassung M-V (KV). Innerhalb der KV gibt

es einen Abschnitt IV, der sich speziell mit den Fragen der Haushaltswirtschaft

auseinandersetzt. Zusätzlich gibt es eine Reihe weiterer Gesetze, Rechtsverord-

nungen und Verwaltungsvorschriften, die diese Regelungen ergänzen oder nä-

her ausfüllen.

a) Neue Regeln. Die staatlichen Finanzen stehen seit Jahren unter erheblichem

Konsolidierungsdruck, da die zur Verfügung stehenden Erträge und Einzahlun-

gen langsamer gewachsen sind als Anzahl und Umfang der Aufgaben. Die Ver-

schuldung hat auf allen staatlichen Ebenen besorgniserregende Dimensionen

erreicht. Das stetig größer gewordene Aufgabenspektrum, aber auch die ge-

wachsenen Ansprüche der Bürger an den Staat im weitesten Sinne, haben nicht

zur Bereitschaft der Bürger geführt, höhere Abgaben zu leisten. Es ist ungefähr

so, als wenn die eigene Familie teurere Reisen machen, einen besseren Fernse-

her, ein größeres Auto und einen Hund haben will, aber niemand mehr Geld

mit nach Hause bringt.

Diese Entwicklung traf die Kommunen Deutschlands besonders hart, da kaum

Einfluss auf den Zuwachs des Aufgabenspektrums genommen werden konnte

und gleichzeitig kaum neue Ertragsmöglichkeiten bestanden. Deshalb ist es ge-

rade auf der kommunalen Ebene wichtig, möglichst wirtschaftlich und effizient

zu arbeiten und hierfür eine bestmögliche Entscheidungsgrundlage zu haben,

auch wenn sich die Unterfinanzierung hierdurch nicht beseitigen lässt.

Die traditionelle Kameralistik der staatlichen Ebene konnte diesen Anforderun-

gen nicht mehr gerecht werden, da sie im Kern die Steuerung der Bedarfsdeckung

über eine reine Geldflussrechnung ohne Berücksichtigung der Vermögenslage der

Gemeinde war. Es war etwa so, als wenn nur der Kontostand und das Bargeld im

Portemonnaie Gegenstand der Betrachtung waren, das Vermögen, also das eigene

Haus, die Autos, offene Lohnforderungen oder das eigene Aktiendepot keine

Rolle gespielt haben. Es leuchtet schnell ein, dass es nicht ganz unwichtig für die

eigenen Handlungsmöglichkeiten ist, ob man neben dem Geldbestand ein um-

fangreiches Aktionsdepot oder mehrere Häuser besitzt. Die Kameralistik stellte

mit den Haushalten und Jahresabschlüssen vorwiegend die Veränderungen des

Geldvermögens innerhalb der jeweiligen Haushaltsjahre dar, ohne ausreichend

Aufschluss über die Vermögens- oder Verschuldungssituation der Gemeinde zu

geben. Die langfristigen Auswirkungen finanzpolitischer Entscheidungen wurden

deshalb teilweise nicht ausreichend berücksichtigt. So haben nicht wenige Ge-

meinden heute Kredite, die zur Finanzierung von Vermögensgegenständen aufge-

nommen wurden, die lange abgenutzt sind. Um dies zu ändern, wurde die dop-

pelte Buchführung in Anlehnung an das Handelsrecht im kommunalen Bereich

eingeführt. Insbesondere von der vollständigen Vermögensrechnung und den in-

tegrierten Möglichkeiten zur Erfolgsmessung einer Rechnungsperiode verspricht

man sich neue Steuerungsmöglichkeiten, um mehr Nachhaltigkeit, Generatio-

nengerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

b) Reform des Gemeindehaushaltsrechtes in Mecklenburg-Vorpommern. In

Mecklenburg-Vorpommern wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die

Einführung der Doppik durch das Gesetz zur Einführung des neuen Kommuna-

len Haushaltsrechtes (NKHR-MV) vom 13. Dezember 2007 geschaffen; zu-
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gleich wurden die Vorschriften der Kommunalverfassung zur Haushaltswirt-

schaft umfassend novelliert. Die Vorbereitung der Rechtsvorschriften und des

Reformprozesses wurde durch das „Gemeinschaftsprojekt zur Umsetzung des

NKHR-MV“ geleistet. Daran beteiligt waren das Land Mecklenburg-Vorpom-

mern, vertreten durch das Innenministerium, der Städte- und Gemeindetag

Mecklenburg-Vorpommern und der Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern.

Die überwiegende Zahl der Kommunen ist noch mit der Einführung der neuen

Systeme beschäftigt. Die beabsichtigten Wirkungen, die besseren Informations-

und Steuerungseffekte, können deshalb vielfach noch nicht erzielt werden. Dies

führt zu einer unberechtigten Kritik am System der Doppik. Unabhängig davon

bedürfen viele Regelungen noch der Anpassung und Vereinfachung. Es ist un-

gefähr so, als wenn man bisher Rad gefahren ist und nun ein neues Auto mit

Automatikgetriebe, Navigationssystem, Bluetooth-Freisprechanlage, Rück-

fahrkamera fahren soll. Am Anfang wird auf die komplizierte Technik ge-

schimpft, bis man irgendwann merkt, welche umfassenden schönen Möglich-

keiten das Neue bietet.

Alle kommunalen Körperschaften, also die Gemeinden, Landkreise und Ämter,

haben seit dem 1. Januar 2012 ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach den

neuen „doppischen“ Regeln zu führen. Dies setzt die Erarbeitung von Eröff-

nungsbilanzen voraus. Diese waren zum 30. November 2012 festzustellen. We-

gen der Komplexität der Eröffnungsbilanz ist es vielen Kommunen nicht gelun-

gen, den Termin einzuhalten. Der Erfolg der Reform setzt auch den sicheren

Umgang der ehrenamtlichen Entscheidungsträger mit den neuen Instrumenten

der Doppik voraus. Dazu zählen die Kosten- und Leistungsrechnung, das Be-

richtswesen oder die Möglichkeiten, die Produkthaushalte durch inhaltliche

Zielsetzungen zu steuern.

IV. Rechtsvorschriften der Haushaltswirtschaft in Mecklenburg-

Vorpommern

Außer landesrechtlichen Regelungen für die Haushaltswirtschaft der Kommu-

nen sind auch übergeordnete Rahmenvorschriften des Bundes (Art. 28 GG und

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)) und der landesrechtliche Rahmen, der

durch die Art. 72–74 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

für die Haushaltswirtschaft gegeben ist, zu beachten.

Durch das Artikelgesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom

14. Dezember 2007 wurde die rechtliche Grundlage für den Wechsel vom ka-

meralen Rechnungswesen auf das neue kommunale Haushaltsrecht gelegt. Die

§§ 42b bis 63 der Gemeindeordnung innerhalb der Kommunalverfassung (KV)

enthalten die wesentlichen gesetzlichen Regelungen zur Haushaltswirtschaft

der Gemeinden. Diese gelten gemäß § 120 Abs. 1 und § 144 Abs. 1 auch für

die Landkreise und Ämter. Innerhalb der KV gibt es weitere Regelungen mit

unmittelbarer Bedeutung für die Haushaltswirtschaft, wie z. B. Vorschriften

über die Sonder- und Treuhandvermögen (§§ 64–67), Vorschriften zur wirt-

schaftlichen Betätigung der Gemeinden (§§ 68–77) und die bei Beschlussfas-

sungen zu beachtende Vorschrift des § 31 Abs. 2 KV. Das Gesetz enthält zudem

in § 174 umfangreiche Verordnungsermächtigungen für das Innenministerium
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zur näheren Ausgestaltung der Haushaltswirtschaft. Hiervon wurde bezüglich

der GemHVO-Doppik, der GemKVO-Doppik und der EigVO Gebrauch ge-

macht. Die GenehmFVO und die StPlV gelten weiter fort. Überdies wurden

Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der GemHVO-Doppik und der

GemKVO-Doppik erlassen, die mit ihren Anlagen und Mustern als verbindlich

zu beachten sind.

Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft in Mecklenburg-Vorpom-

mern haben auch das Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V), das Kommunal-

abgabengesetz – KAG M-V und das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vor-

pommern (FAG M-V).

1. Übersicht der wichtigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften:

a) Rahmenvorschriften zur Haushaltswirtschaft:

– Art. 28 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

– Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder

(Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG)

– Art. 72–74 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

b) Gesetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die Regelungen zur kom-

munalen Haushaltswirtschaft enthalten:

– Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 14. Dezember 2007

(GVOBL. M-V 2007 S. 410)

darin enthalten Artikel 1:

– Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rech-

nungswesen (Kommunal-Doppik Einführungsgesetz – KomDoppikEG M-V)

– Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommu-

nalverfassung – KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777)

– Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V) vom 6. April 1993 (GVOBl. M-V

1993, S. 250, wesentliche Änderungen durch Artikel 3 des Gesetzes zur

Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 14. Dezember 2007 (GVOBL.

M-V 2007 S. 410), letzte Änderung durch Artikel 8 des Gesetzes vom

17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 687, 720))

– Kommunalabgabengesetz – KAG M-V in der Fassung der Bekanntmachung

vom 12. April 2005

(GVOBl. M-V 2005, S. 146, Änderung §§ 1 und 6 durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 13. Juli 2011 GVOBl. M-V 2011 S. 777, 833)

– Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) vom

10. November 2009 (verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Neugestal-

tung des Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze vom

10. November 2009 (GVOBl. M-V 2009 S. 606) – zuletzt geändert durch

Gesetz vom 14. Februar 2018 (GVOBl. M-V S. 54)

c) Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften:

– Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Feb-

ruar 2008 (GVOBl. M-V 2008 S. 34) – zuletzt geändert durch Artikel 1

der Verordnung vom 19. Mai 2016 (GVOBl. M-V 2016 S. 311)

– Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25. Februar

2008 (GVOBl. M-V 2008 S. 62)
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– Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) vom 17. Juli 2017 (GVOBl. M-V

2017 S. 206)

– Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung der Stellenpläne

im kommunalen Bereich

(Stellenplanverordnung – StPlV) vom 10. September 1991 (GVOBl. M-V

1991, S. 352)

– Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften

kommunaler Körperschaften (Genehmigungsfreistellungsverordnung – Ge-

nehmFVO M-V) vom 6. November 2008 (GVOBl. M-V 2008, S. 442).

– Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Ausführung des

GemHVO-Doppik und der GemKVO-Doppik vom 20. Mai 2016 – II 320-

174.53000-2015/036 (AmtsBl. M-V 2016, Nr. 22 S. 310)

2. Wichtige Begriffe des Rechnungswesens und der Haushaltswirtschaft

Unter der Haushaltswirtschaft im Sinne der Kommunalverfassung M-V ist die

Gesamtheit aller Aktivitäten zu verstehen, die sich auf Ein- und Auszahlungen

und das Vermögen, bzw. die Ressourcen der Gemeinde beziehen. Dazu gehören

die Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung der Haushaltspläne, die mittel-

fristige Finanzplanung, alle Aktivitäten des Rechnungswesens, die Rechnungs-

prüfung, aber auch die Programmplanung, die neue Aufgaben für die Ge-

meinde festlegt oder verändert.

Der Begriff des Rechnungswesens deckt sich mit dem in der betriebswirtschaft-

lichen Literatur verwendeten Begriff und setzt sich danach aus internem und

externem Rechnungswesen zusammen. Es dient der Bereitstellung von betrieb-

lichen Informationen für unterschiedliche Zwecke und Adressaten.

Unter dem Begriff Vermögen im Rahmen der Haushaltswirtschaft wird die

Summe aller Objekte des wirtschaftlichen Eigentums verstanden. Dies können

also sowohl immaterielle als auch materielle Vermögensgegenstände sein.

Unter Ressourcen werden die für die Aktivitäten einer Gemeinde erforderlichen

Mittel und Gegebenheiten verstanden. Der Begriff umfasst deutlich mehr als

der Vermögensbegriff (Ressourcen sind z. B. auch die Mitarbeiter, eine intakte

Natur oder bestimmte geographische Gegebenheiten), wird aber gelegentlich

in diesem Sinne verwendet.

Unter Eigenkapital wird der selbst finanzierte Anteil des Vermögens ver-

standen.

Unter Ertrag wird eine eigenkapitalerhöhende Vermögensmehrung verstanden.

Unter Aufwand wird eine eigenkapitalmindernde Vermögensreduzierung ver-

standen.

Unter Fremdkapital (seltener Schulden) wird der nicht selbst finanzierte Anteil

des Vermögens verstanden.

Die Bilanz stellt zu einem bestimmten Stichtag das Vermögen dem Eigen- und

Fremdkapital in übersichtlicher Form gegenüber.

Als liquide (flüssige) Mittel, Zahlungsmittel oder Finanzmittel wird alles ver-

standen, was zur Finanzierung dient. Dies sind z. B. Bargeldbestände, Gutha-

ben auf Girokonten, Schecks oder Wechsel.

Eine Einzahlung ist ein Zufluss zu den liquiden Mitteln.

Eine Auszahlung ist ein Abfluss von den liquiden Mitteln.
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V. Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Für das gesamte kommunale Haushaltsrecht hat der Gesetzgeber Grundsätze

festgelegt, die zu beachten sind. Diese Grundsätze haben den Charakter von

Generalklauseln und schreiben Ziele, Aufträge und Leitgedanken allgemeiner

Art fest. Die Gemeinden führen ihre Haushaltswirtschaft nach Art. 74 LV unter

Beachtung der Haushaltsgrundsätze eigenverantwortlich.

1. Liste ausgewählter Haushaltsgrundsätze

§ 43 der Kommunalverfassung (KV) enthält die Haushaltsgrundsätze:

– der stetigen Aufgabenerfüllung,

– der Generationengerechtigkeit,

– des konjunkturgerechten Verhaltens,

– der Sicherung der Liquidität,

– des Überschuldungsverbotes,

– der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit,

– der Pflicht zur doppelten Buchführung und

– des Haushaltsausgleichs.

Weitere Haushaltsgrundsätze sind:

– das Prinzip von Einheit und Vollständigkeit (§ 46 KV)

– die Jährlichkeit (§ 45 Abs. 1 und 2 KV),

– die Öffentlichkeit und Vorherigkeit (§ 47 KV),

– die Haushaltswahrheit und -klarheit (§ 8 GemHVO-Doppik),

– das Bruttoprinzip (§ 8 GemHVO-Doppik),

– die sachliche Bindung (§ 46 Abs. 6 KV),

– die zeitliche Bindung (§ 45, § 15 GemHVO-Doppik) und

– das Gesamtdeckungsprinzip (§§ 12, 13 GemHVO-Doppik).

a) Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung. Der Grundsatz der stetigen Auf-

gabenerfüllung (§ 43 Abs. 1 KV) beschreibt das Ziel der haushaltswirtschaftli-

chen Betätigung der Gemeinde. Der zur Erfüllung der Aufgaben notwendige

Ressourcenbedarf muss dauerhaft gedeckt sein und Spielräume für künftige

Dispositionen in der Aufgabenwahrnehmung ermöglichen. Dies ist notwendig,

um auf veränderte Anforderungen bei der Regelung örtlicher Belange reagieren

zu können. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ist damit nur ein Mittel,

um das eigentliche Ziel – die Aufgabenerfüllung – sicherzustellen. Privatwirt-

schaftliche Unternehmen verfolgen dagegen als Ziel ihrer Betätigung die Er-

wirtschaftung von Gewinnen. Der zulässige Gesamtumfang der Aufgaben des

eigenen (§ 2 KV) und des übertragenen Wirkungskreises (§ 3 KV) wird durch

den Liquiditäts- und Vermögensbestand sowie durch Ertragsmöglichkeiten der

Gemeinde begrenzt. Dies ergibt sich aus § 4 Abs. 1 KV, wonach die Gemeinde

die zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Mittel aus

eigenen Einzahlungen aufbringen muss. Der Gemeinde stehen zwar nach § 4

Abs. 1 S. 3 KV Mittel aus dem übergemeindlichen Finanzausgleich zu, soweit

die notwendigen Mittel nicht selbst aufgebracht werden können, jedoch sind

auch die Mittel des Landes und der anderen Gemeinden begrenzt. Da es sowohl

für die Aufgaben des eigenen als auch des übertragenen Wirkungskreises durch

gesetzliche Vorgaben Untergrenzen bzgl. Umfang und Intensität der Erledigung
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V. Allgemeine Haushaltsgrundsätze A

gibt, entsteht ein Mindestumfang an Aufgaben, deren Wahrnehmung für Ge-

meinden obligatorisch ist. Die Aufgaben mit begrenzten Ressourcen zu erfül-

len, stellt eine besondere Herausforderung der Haushaltswirtschaft der Ge-

meinden dar.

Ist die stetige Aufgabenerfüllung nicht gesichert, liegt ein Gesetzesverstoß vor,

der Gemeinde und Rechtsaufsichtsbehörde (RAB – §§ 78 ff. KV) zu Gegen-

maßnahmen verpflichtet. Der Frage, wann die stetige Aufgabenerfüllung dau-

erhaft gesichert ist, kommt deshalb besondere Bedeutung zu.

Die Antwort darauf hat prognostischen Charakter und hängt von subjektiven

Einschätzungen und Erwartungen ab, kann also je nach Betrachtungsperspektive

unterschiedlich ausfallen. Deswegen müssen Prognosen alle Chancen und Risiken

in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat weitere

Begriffe und Kriterien eingeführt, die bei dieser Einschätzung helfen sollen. Dazu

gehören beispielsweise eine mittelfristig gesicherte Liquidität (§ 43 Abs. 2 KV),

ein mittelfristig ausgeglichener Haushalt (§ 43 Abs. 6 KV) und das Überschul-

dungsverbot (§ 43 Abs. 3 KV). Sind diese Kriterien nicht erfüllt, ist von einem

Verstoß gegen den Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung auszugehen.

Auch die auf Grundlage des § 174 KV erlassene GemHVO-Doppik enthält

weitere Begriffe und Kriterien (§ 17 GemHVO-Doppik n. F.), die einen Über-

blick über die Haushaltssituation der Gemeinde geben sollen. Der Nachweis

der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 der GemHVO-Doppik knüpft an

den Grundgedanken der stetigen Aufgabenerfüllung an. Ist die dauernde Leis-

tungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik weggefallen, so ist auch die stetige

Aufgabenerfüllung nicht gesichert.

Von sehr begrenzten Ausnahmen abgesehen (vgl. § 22 des FAG), muss die Ge-

meinde für Mängel in der Haushaltwirtschaft selbst aufkommen, auch wenn

nach den innerstaatlichen Regelungen zur Umsetzung des europäischen Fiskal-

vertrages die Länder die Verantwortung für die kommunale Verschuldung

übernommen haben.

b) Grundsatz der Generationengerechtigkeit. Der Grundsatz der Generationen-

gerechtigkeit (§ 43 Abs. 1 KV) oder der intergenerativen Gerechtigkeit ist ein

neuer Grundsatz, der durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechtes Eingang

in die KV fand.

In den vergangenen Jahrzehnten haben die verschiedenen staatlichen Ebenen

beachtliche Schuldenberge angehäuft. Mit den Schulden finanziertes Anlage-

vermögen ist oft bereits abgeschrieben und kann so nicht mehr genutzt werden

oder zieht neuen Investitions- und Sanierungsbedarf nach sich. Die Kredite

vergangener Jahre belasten die kommenden öffentlichen Haushalte durch er-

hebliche Zinslasten und Tilgungspflichten. Damit haben Bürger in Zukunft

Steuern für öffentliche Güter und Leistungen zu zahlen, deren Nutzen in der

Vergangenheit liegt. Dies ist im Verhältnis zwischen den Generationen unge-

recht. Jede Generation soll nur so viel verbrauchen, wie sie selbst erwirtschaf-

tet. Es dürfen keine Lasten an kommende Generationen verschoben werden.

Aus diesem Grund wurden auch die Schuldenbremsen auf Bundes- und Landes-

ebene eingeführt. Der Grundsatz bezweckt nicht nur den Schutz kommender

Generationen, sondern auch der heute lebenden Generation. So wären aus Ab-

gaben finanzierte überhöhte Rücklagebestände unzulässig.
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Unter einer Generation werden hier die gerade in der Gemeinde lebenden Men-

schen unterschiedlichen Alters verstanden. Künftige Generationen sind demzu-

folge die künftig in der Gemeinde lebenden Menschen. Die Frage danach, wie

viele Jahre eine Generation umfasst, spielt daher keine Rolle, da in jedem Jahr

so zu wirtschaften ist, dass Verbrauch und Ertrag in einem ausgewogenen Ver-

hältnis zueinander stehen und so auch Folgejahre ohne Lasten aus der Vergan-

genheit begonnen werden können.

Aus diesem Grundsatz ergibt sich das Gebot der Substanzerhaltung, das im

neu eingeführten Haushalts- und Rechnungswesen durch den Erhalt des Eigen-

kapitals gemessen werden kann.

c) Grundsatz des konjunkturgerechten Verhaltens. Mit dem Grundsatz des

konjunkturgerechten Verhaltens (§ 43 Abs. 1 KV) und der Bindung der ge-

meindlichen Haushaltwirtschaft an die Empfehlungen des Finanzplanungsrates

wird dem Umstand Rechnung getragen, dass nach den „Maastricht-Kriterien“,

die die Eurostabilität sicherstellen sollen, kommunale Schulden dem Land zu-

gerechnet werden. Empfehlungen des Finanzplanungsrates zur Beschränkung

des Ausgabenwachstums sind deshalb in der Haushaltsplanung und -führung

zu berücksichtigen. Die Forderung nach der Beachtung der Erfordernisse des

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts leitet sich aus dem StabG vom 8.6.1967

ab. Hierzu wird es immer entsprechende Hinweiserlasse der Rechtsaufsichtsbe-

hörden geben. Eine Folge kann z. B. die Begrenzung der Kreditaufnahme sein.

d) Grundsatz der Sicherstellung der Liquidität. Der Grundsatz der Sicherstel-

lung der Liquidität (§ 43 Abs. 2) verlangt von jeder Gemeinde, auch eine Geld-

flussrechnung (Finanzhaushalt § 46 Abs. 4 Nr. 2 KV) durchzuführen, die große

Ähnlichkeiten mit der durch die Reform abgelösten Kameralistik hat und darü-

ber jederzeit die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Die Handlungsfähigkeit ei-

ner Gemeinde hängt stark von deren Liquidität ab, da die Bedarfsdeckung

überwiegend durch direkte oder indirekte Zahlungsvorgänge bewerkstelligt

oder veranlasst wird.

Bevor Investitionsvorhaben begonnen werden, muss die Finanzierung gesichert

sein. Die Finanzierung ist nur dann gesichert, wenn die Investition vollständig

im Haushaltplan veranschlagt wurde und die Haushaltssatzung rechtskräftig

ist. Bei größeren Investitionsvorhaben sind häufig Kreditgenehmigungen (§ 52

Abs. 2 KV) der Rechtsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung von Verpflich-

tungsermächtigungen erforderlich. Im Zuge der Haushaltsdurchführung muss

die Gemeinde darüber wachen, dass die den Plänen zugrunde liegenden Einzah-

lungserwartungen, die die Auszahlungsplanungen erst rechtfertigen, tatsächlich

realisiert werden können. Ist absehbar, dass geplante Einzahlungen in einem

für die Finanzierung der Investition notwendigen Umfang nicht erzielbar sind,

darf die Investition nicht begonnen werden, solange die Deckung des Finanzie-

rungsbedarfes nicht aus anderen Quellen gesichert ist. Fördermittel können

erst nach Vorliegen eines bestandskräftigen Zuwendungsbescheides oder einer

Zusicherung gemäß § 38 VwVfG als gesichert betrachtet werden.

e) Überschuldungsverbot. Das Überschuldungsverbot (§ 43 Abs. 3 KV) schreibt

vor, dass die Schulden (gemeint ist hier das Fremdkapital) der Gemeinde nicht

höher als das vorhandene Vermögen sein dürfen. Bundesweit ist noch strittig, wie
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